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Mehr Wirtschaftsdemokratie wagen!
Auf dem Weg zu einer Alternative zum Finanzmarktkapitalismus

von Hartmut Meine und Uwe Stoffregen

Die Konzeption des Neoliberalismus hat sich als schlichte Ideo-
logie erwiesen. Ihr Scheitern ist hinlänglich kritisch beschrie-
ben und analysiert worden. Das Gleiche gilt für den Finanz-
marktkapitalismus, der auf der Ideologie des Neoliberalismus 
aufbaut.

Während es eine Vielzahl derartiger öffentlicher Verlaut-
barungen aus Politik und Wissenschaft1 gibt, fehlt es an kon-

kreten Diskussionsbeiträgen, die eine 
Alternative zum Neoliberalismus 
und Finanzmarktkapitalismus auf-
zeigen. Es mangelt an publizierten 
Konzepten und dementsprechend an 

einem Begriff, der die Alternative zum Neoliberalismus aus-
drückt. Weder den Gewerkschaften und Attac, noch der SPD, 
der LINKEN und Bündnis 90/Die Grünen ist es bisher gelun-
gen, ein schlüssiges gesellschaftspolitisches Gegenmodell zu 
erarbeiten.

Die Chancen, die sich angesichts des Desasters der großen 
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zeigen, wurden bisher 

nicht genutzt, um konkrete Alternativen zu formulieren. Das 
ist erstaunlich, da es eines wirtschaftspolitischen Gegenmo-
dells bedarf und die Zeit günstig erscheint, dies zu diskutieren. 
Wer hätte vor drei Jahren auch nur ansatzweise debattiert, 
dass es eine tagespolitische Aufgabe ist, 25,1% der Commerz-
bank zu verstaatlichen und ein Gesetz auf den Weg zu brin-
gen, das die Enteignung der Aktionäre der Hypo Real Estate 
ermöglicht? Wer hätte vor ein paar Jahren angenommen, dass 
2010 die Regulierung der Finanzmärkte mehrheitsfähig wer-
den könnte?

Es bedarf eines Kurswechsels und einer Debatte über die 
demokratische Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft, 
wie es der Erste Vorsitzende der IG Metall, Berthold Huber, 
ausgedrückt hat.2 Letztlich geht es um Konzepte und Begriffe, 
mit denen Gewerkschaften und Soziale Bewegungen die not-
wendige Debatte führen wollen.
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Wie weiter nach dem Scheitern?

Aus dem Blickwinkel der Gewerkschaften stellen sich zwei 
Aufgaben: Einerseits muss in den tagespolitischen Auseinan-
dersetzungen dafür gestritten werden, dass die Krisenlasten 
nicht einseitig auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ar-
beitslose, Rentnerinnen und Rentner sowie Hartz IV-Empfän-
ger abgeschoben werden. Dabei geht es sowohl um die Verhin-
derung von Entlassungen, um Verteilungskonflikte und aktuell 
auch um die Verhinderung des unsozialen Kürzungspakets der 
Bundesregierung.

Gleichzeitig sind die Gewerkschaften gut beraten, eine ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitische Alternative zum Neoli-
beralismus und zum Finanzmarktkapitalismus zu formulieren. 
Zielsetzung muss es sein, auf dem Weg zu einer solidarischen 
und gerechten Gesellschaft Zwischenschritte zu definieren, 
die dem ungebremsten und ungeregelten Finanzmarktkapita-
lismus Grenzen setzen. Die Politik muss ihre Handlungsspiel-
räume gegenüber der Wirtschaft zurückerobern und diese zur 
Regulierung der so genannten freien Märkte nutzen. »Durch 
demokratische Kontrolle wirtschaftlicher Macht, Unterneh-
mensvielfalt und Demokratisierung unternehmerischer Ent-
scheidungsprozesse sollen die Orientierung der Unternehmen 
am Gemeinwohl gefördert und die Wirksamkeit der Rahmen-
planung gestärkt werden.«3

Im Meinungs- und Willensbildungsprozess zur Entwicklung 
alternativer Konzepte sollten die Interessen von abhängig Be-
schäftigten im Zentrum der Überlegungen stehen. Das heißt, 
ein Alternativkonzept muss sich daran messen lassen, ob da-
mit die Interessen der abhängig Beschäftigten eher durchsetz-
bar sind als in der heutigen Ausprägung des Finanzmarktkapi-
talismus. Dabei geht es nicht um einen nostalgisch verklärten 
Rückblick auf den so genannten »Rheinischen Kapitalismus« 
der 1950er und 60er Jahre der alten Bundesrepublik. Vielmehr 
stellt sich die Frage nach einer Reformalternative zum herr-
schenden Kapitalismus.

Auf dem Weg zu einer konkreten Alternativkonzeption 
kann der in der IG Metall-Satzung enthaltene Begriff der »De-
mokratisierung der Wirtschaft« ein möglicher Bezugspunkt 
sein. Auch der DGB-Bundeskongress hat im Mai 2010 einen 
Ausbau der Wirtschaftsdemokratie gefordert. Dazu heißt es: 
»Mehr Wirtschaftsdemokratie bedeutet ein Mehr an betrieb-
licher und überbetrieblicher Mitbestimmung, eine demokra-
tische Selbstverwaltung der Wirtschaft, plurale Eigentums-
formen und eine bessere Regulierung und makroökonomische 
Steuerung«.4 Es geht also nicht um eine unreflektierte Verwen-
dung des historischen Begriffs »Wirtschaftsdemokratie«, der 
von einer Gruppe von Wissenschaftlern5 im Auftrage des All-
gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in den 
1920er Jahren formuliert worden war. Es soll vielmehr ver-
sucht werden, den Begriff der Wirtschaftsdemokratie an-
gesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen und ökono-
mischen Situation inhaltlich neu zu füllen.6

Anhand der vom DGB-Bundeskongress vorgenommenen 
Begriffsdefinition soll versucht werden, aus gewerkschaftlicher 
Sicht Konturen einer alternativen Wirtschaftsordnung zu skiz-
zieren. Je konkreter diese formuliert sind, desto angreifbarer 

werden sie sein, aber desto eher ermöglichen sie auch eine 
zielorientierte Diskussion.

Kernelemente der Wirtschaftsdemokratie

Ein Konzept zur Wirtschaftsdemokratie könnte mindestens 
drei Kernelemente und drei notwendige Voraussetzungen be-
inhalten (siehe Abbildung 1).

1. Aktiver Staat in Politik und Wirtschaft
Der Staat hat eine aktive Rolle in Politik und Wirtschaft ein-
zunehmen.7 Für Neoliberale ist bereits der erste Eckpunkt eine 
Provokation. Jahrelang haben uns neoliberale Politiker und 
Wissenschaftler erklärt, man müsse in der Wirtschaft nur alles 
den so genannten freien Kräften des Marktes überlassen, dann 
würde sich schon alles regeln. Die 
FDP formuliert in ihrem Grundsatz-
programm sogar das Dogma »Privat 
geht vor Staat«.

Es gab nicht nur in der CDU und FDP, sondern auch inner-
halb der SPD relevante Strömungen, die in deregulierten Fi-
nanzmärkten Chancen für den »Finanzplatz Deutschland« ge-
sehen haben. Man muss daran erinnern, dass Hedge-Fonds zu 

Abbildung 1: Das Konzept der Wirtschaftsdemokratie

Eckpunkte:

Aktiver Staat in Politik
und Wirtschaft

Mitbestimmung im
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Unternehmen

Kombination von
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an Unternehmen und

Banken

Voraussetzungen:

Politische Demokratie Sozialstaat Tarifautonomie

Hartmut Meine ist IG Metall-Bezirksleiter des Bezirks Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt; Uwe Stoffregen ist Bezirkssekretär im IG Metall-Bezirk Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt.

1 Vgl. E. Altvater/J. Bischoff/R. Hickel/J. Hirsch/D. Hirschel/J. Huffschmid/
K.G. Zinn: Krisen Analysen, Hamburg 2009.

2 Vgl. B. Huber (Hrsg.): Kurswechsel für Deutschland – Die Lehren aus der 
Krise, Frankfurt a.M. 2010, S. 13ff.

3 P. v. Oertzen: Wirtschaftsdemokratie – Umrisse eines Konzepts, in ders.: 
Demokratie und Sozialismus zwischen Politik und Wissenschaft (hrsgg. von M. 
Buckmiller, G. Kritidis und M. Vester), Hannover 2004, S. 405f.

4 DGB-Bundeskongress: Arbeit, Gerechtigkeit, Solidarität, Berlin 2010, An-
trag A001, S. 17.

5 Vgl. F. Naphtali (Hrsg.): Wirtschaftsdemokratie – Ihr Wesen, Weg und Ziel, 
Berlin 1928 (Neuausgabe mit einer Einführung von Otto Brenner, Frankfurt 
a.M. 1969).

6 In diesem Sinne sehen auch C. Ehlscheid/K. Pickshaus/H.-J. Urban (»Die 
große Krise und die Chancen der Gewerkschaften«), dass »von der Idee ei-
ner neuen öko-sozialen Wirtschaftsdemokratie innovative Impulse (nicht nur) 
für die gewerkschaftliche Strategiedebatte ausgehen« können. In: Sozialismus 
6/2010, S. 48. 

7 Die aktive Rolle des Staates wird hier beispielhaft in Bezug auf die Regu-
lierung der Finanzmärkte angesprochen.
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rot-grünen Zeiten zugelassen wor-
den sind. Darüber hinaus wurde die 
Steuerfreiheit von Veräußerungsge-
winnen beim Verkauf von Unterneh-

mensteilen von einem sozialdemokratischen Finanzminister 
durchgesetzt. 

Wer sich für unregulierte Finanzmärkte ausgesprochen hat, 
wer den absurd hohen Renditeerwartungen von undurchsich-
tigen Finanzprodukten geglaubt hat, sollte sich spätestens 
heute klar machen: Finanzmärkte sind keine anonyme Ver-
anstaltung. Die Akteure auf den Finanzmärkten sind Institu-
tionen und letztlich Individuen, die über unvorstellbar hohe 
Vermögen verfügen. Daraus leiten sie ihre ökonomische und 
politische Macht ab. Auf den Punkt gebracht: Deregulierte Fi-
nanzmärkte sind undemokratische Veranstaltungen der Ver-
mögenden und Mächtigen! Dabei ist der in Artikel 14 Grund-
gesetz formulierte Grundsatz »Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen«, 
zum inhaltslosen Anspruch verkommen.

Der Finanzmarkt erscheint den Teilnehmern des realwirt-
schaftlichen Marktes als eine Art Black Box. So sind beispiels-
weise die ökonomischen Abhängigkeiten von Ratingagenturen 
völlig intransparent und die Beurteilungskriterien, nach denen 
die Kreditwürdigkeit von Unternehmen oder Staaten erfolgt, 
kaum nachvollziehbar. Die Produkte der Investmentbanken 
sind selbst für Experten unverständlich. Das System der Leer-
verkäufe kann in der Realwirtschaft kaum erklärt werden.

Während es in der Realwirtschaft einen Kodex der »guten 
Unternehmensführung« gibt, ist der Finanzmarkt davon völlig 
unberührt. Vor diesem Hintergrund geht es um zweierlei: Der 
kapitalistische Finanzmarkt muss durch politische Rahmen-
bedingungen in seine Schranken gewiesen, d.h. dem demo-
kratischen Regulierungsprinzip unterworfen werden. Darüber 
hinaus ist zu klären, welchen Zweck die Aktivitäten auf den 
Finanzmärkten zu verfolgen haben. Dabei geht es auch um die 
Frage, welchem Zweck Eigentum zu dienen hat.

Aus diesem Blickwinkel gesehen, ist die staatliche Regulie-
rung von Finanzmärkten, die jetzt viel zu spät auf den Weg 
gebracht werden soll, ein Ansatz, die mächtigen Marktteil-
nehmer in ihrer Macht demokratisch zu beschränken. Indem 
ein demokratisch legitimierter Staat privaten Akteuren Gren-
zen setzt, werden demokratische Prinzipien in der Finanzwirt-
schaft tendenziell wirksam. Staatliche Regulierung von privat 
organisierten Finanzmärkten ist ein absolutes Muss.

Ziel muss es sein, den Finanzsektor auf seine Kernfunkti-
onen zurückzuführen, wie es beispielsweise von der Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik vorgeschlagen wird: 
»Dazu gehört erstens die Sicherstellung eines zuverlässigen 
und kostengünstigen Zahlungsverkehrs inklusive einer ent-
sprechenden Bargeldversorgung. Zweitens müssen Banken auf 
eine Rolle im Sinne von ›Kapitalsammelstellen‹ zurückgeführt 
werden. Nach dieser Definition haben Banken die Aufgabe, 
Kunden sichere, transparente und vor allem nachhaltige Anla-
gemöglichkeiten anzubieten. Drittens müssen Banken ihrer Fi-
nanzierungsfunktion gerecht werden, indem sie Investitions-
vorhaben von Unternehmen oder des Staates zu annehmbaren 
Bedingungen über Kredite finanzieren.«8 Sowohl für private, 

halbstaatliche, staatliche und genossenschaftliche Finanzinsti-
tute sollte per Satzung ein verbindliches Geschäftsmodell fest-
geschrieben werden, das sich an diesen Leitzielen orientiert 
und riskante bzw. dubiose Finanzgeschäfte ausdrücklich aus-
schließt.9 

Die Regulierung der Finanzmärkte sollte idealerweise im 
Einvernehmen und mit einer einheitlichen Zielsetzung durch 
die G20-Staaten erfolgen. Angesichts der Erfahrungen der ak-
tuellen Wirtschafts- und Finanzmarktkrise sollten die Rah-
menbedingungen zügig international durchgesetzt werden. 
Das ist Ende Juni 2010 in Kanada gescheitert. Die G20-Staaten 
konnten sich nicht auf internationale Regulierungsstandards 
einigen. Daher sollte Deutschland zusammen mit anderen EU-
Staaten Regelungen auf nationaler Ebene einführen, wie dies 
ansatzweise beim wieder eingeführten Verbot von Leerverkäu-
fen und dem Handel mit Kreditausfallversicherungen realisiert 
werden soll. Darüber hinaus ist zu diskutieren:
■ die konsequente Regulierung sämtlicher Investmentfonds 

einschließlich von Hegde-Fonds und Privat-Equity-Fonds.
■ ein generelles Verbot von Leerverkäufen. Dabei geht es um 

Verkäufe von geliehenen Wertpapieren zu hohen Preisen 
am Markt, mit der Wette auf fallende Kurse. Über diesen 
Weg lassen sich in kürzester Zeit enorme Gewinne erzielen 
und Unternehmen und Staaten an den Rand des Ruins brin-
gen.

■ ein vollständiges Verbot des Handels mit Kreditausfallver-
sicherungen. Deren Abschluss ist im Geschäftsleben üblich 
und sinnvoll. Aber der Handel mit Credit-Default-Swaps 
(CDS) hat sich als ausgesprochen problematisch erwiesen, 
da diese zu Spekulationszwecken missbraucht wurden. Die 
Auswirkungen können für Unternehmen und Staaten katas-
trophale Folgen haben.

■ die Einführung einer gesetzlichen Mindesthöhe des Eigen-
kapitals von Banken. Kredite der Banken müssen durch ei-
nen angemessenen Anteil an Eigenkapital abgesichert sein. 
Die Finanzierung von Krediten über andere Bankinstitute 
muss reguliert werden. Die mehrstufige Verbriefung von 
problematischen, risikoreichen Krediten und der Verkauf 
von derartigen Finanzprodukten haben letztlich im Rahmen 
der US-Immobilienkrise dazu geführt, dass ganze Finanz-
institute zusammenbrachen oder mit milliardenschweren 
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staatlichen Krediten gestützt werden mussten.
■ der Verkauf und Handel von risikoreichen und untranspa-

renten Finanzierungsprodukten ist mit einem Kriterienkata-
log strikt zu regeln und zu untersagen.

■ die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Das würde 
einerseits hochspekulative Finanztransaktionen unattrak-
tiver gestalten, andererseits entstünde eine zusätzliche Ein-
nahmequelle für den Staat. Darüber hinaus wäre es ein Bei-
trag in Richtung Gleichbehandlung in der Besteuerung.

Zur Zeit wird über die Regulierung der Finanzmärkte auf na-
tionaler und auf internationaler Ebene mehr diskutiert als ge-
handelt. Geschehen ist nur sehr wenig. Die abhängig Beschäf-
tigten dürfen aber von einem Staat erwarten, dass er aktiv in 
die Wirtschaft eingreift. Nicht nur bei der Regulierung der Fi-
nanzmärkte, sondern auch bei der Industrie-, Dienstleistungs- 
und Arbeitsmarktpolitik, bei der Innovationspolitik und bei 
der Regional- oder Strukturpolitik. »Dabei muss der Staat ge-
sellschaftspolitisch relevante Zukunftsfelder für Wachstum 
und Beschäftigung fördern und die Innovationsfähigkeit der 
industriellen Branchen stärken. Denn der Markt kann allein 
weder die Krise überwinden noch eine an sozialen und ökolo-
gischen Kriterien ausgerichtete Neuaufstellung der Wirtschaft 
in Gang setzen.«10 Das zeigt sich derzeit deutlich bei der Ent-
wicklung von Elektrofahrzeugen. Die notwendigen »Sprungin-
vestitionen« werden von den Unternehmen nur vorgenommen 
werden, wenn die Rahmenbedingungen kalkulierbar erschei-
nen. Insofern ist der nationale Entwicklungsplan zur Elektro-
mobilität ein Schritt in die richtige Richtung.

2. Mitbestimmung im Betrieb und Unternehmen
Die erweiterte Mitbestimmung in der Stahlindustrie und die 
Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 in 
Kapitalgesellschaften mit mehr als 2.000 Beschäftigten müs-
sen gerade angesichts der Wirtschaftskrise weiterentwickelt 
werden. Das stellt den zweiten Eckpunkt eines Konzepts der 
Wirtschaftsdemokratie dar. Der Grundgedanke der Mitbestim-
mung im Aufsichtsrat von Unternehmen besteht darin, dass 
demokratisch legitimierte Vertreter der Belegschaften und der 
Gewerkschaften als Gegengewicht zur Kapitalseite mitent-
scheiden können. Noch vor wenigen Jahren wurde die Mit-
bestimmung von Arbeitgeberverbänden, Teilen der CDU und 
massiv von der FDP in Frage gestellt. Bezüglich der erwei-
terten Mitbestimmungsrechte des VW-Gesetzes gibt es immer 
noch einen Konflikt mit der EU.

Was meint die Weiterentwicklung der Unternehmensmitbe-
stimmung?

Zunächst einmal ist für viele Beschäftigte in den Metallbe-
trieben die Grenze, ab der die Mitbestimmung gilt, mit 2.000 
Beschäftigten zu hoch angesetzt. Deshalb sollte die paritä-
tische Mitbestimmung im Aufsichtsrat eines Unternehmens 
bereits bei einer Grenze von mehr als 1.000 Beschäftigten ge-
setzlich verankert werden. Da viele abhängig Beschäftigte 
in Betrieben mit weniger als 100 Beschäftigten arbeiten, ist 
es notwendig, für Klein- und Mittelbetriebe die Mitbestim-
mung der Betriebsräte in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
auszuweiten. Darüber hinaus gibt es große Unternehmen in 
Deutschland, die verschiedene Schlupflöcher im Mitbestim-

mungsgesetz nutzen und in denen 
es keine mitbestimmten Aufsichts-
räte gibt, indem sie als Personen-
gesellschaften geführt werden. So 
zum Beispiel bei den Discountern Aldi und Lidl, die jeweils 
mehr als 100.000 Beschäftigte haben. Auch die Beschäftigten 
bei Schlecker und KiK haben völlig unzureichende Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten, denn in diesen Unternehmen gibt 
es keine paritätisch besetzten Aufsichtsräte. Gleiches gilt für 
große Medienkonzerne wie Bertelsmann, Springer und Holtz-
brink, aber auch für Industrieunternehmen wie den Windkraft-
anlagenbauer Enercon in Aurich und Magdeburg. Es gibt an-
dere Unternehmen, die eine ausländische Rechtsform nutzen, 
um die Mitbestimmung zu umgehen. Dies gilt beispielsweise 
für UPS, H&M, Air Berlin und Esprit.11 Es bedarf der paritä-
tischen Mitbestimmung in allen Betrieben mit mehr als 1.000 
Beschäftigten, unabhängig von der jeweiligen Rechtsform.

Im Aktiengesetz sind zwar die so genannten zustimmungs-
pflichtigen Geschäfte angesprochen, bei denen der Vorstand 
nicht alleine entscheiden darf, es fehlen jedoch konkrete Rege-
lungen. In zahlreichen Großkonzernen wurden ohne Zustim-
mung des Aufsichtsrats Betriebsstätten geschlossen. Das war 
beispielsweise bis vor kurzem beim Automobilzulieferer Conti-
nental der Fall. Erst letztes Jahr konnte dort ein verbindlicher 
Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte durchgesetzt wer-
den. Es bedarf somit einer Festlegung im Mitbestimmungsge-
setz bzw. im Aktiengesetz, dass die Errichtung und Schließung 
von Produktions- und Entwicklungsstätten zwingend der Zu-
stimmung im Aufsichtsrat bedarf. Weitergehend sind die Re-
gelungen im VW-Gesetz. Darin ist festgelegt, dass der Auf-
bau neuer und Schließungen alter Produktionsstandorte einer 
Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat bedürfen. Auch hier ist 
zu prüfen, ob diese Regelungen auf alle Konzerne übertragen 
werden können.

3. Kombination von privatem und öffentlichem (bzw. 
staatlichem) Eigentum an Unternehmen und Banken
Der dritte Punkt der Konzeption zur Wirtschaftsdemokratie ist 
der brisanteste und konfliktreichste. Auffällig ist, dass viele, 
die über Alternativen zum Finanzmarktkapitalismus debattie-
ren, diese zentrale Frage umschiffen, für unwesentlich erklä-
ren oder sie nicht erwähnen.

Gleichzeitig werden von der CDU-geführten Regierung an-
gesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise Maßnahmen durch-
gesetzt, die noch vor wenigen Jahren als völlig abwegig dar-
gestellt worden wären. Wie eingangs erwähnt stellt der Erwerb 
von 25,1% der Aktien der zweitgrößten deutschen Privatbank 
durch den Staat einen bis dahin einmaligen Vorgang dar. Bei 
der vollständigen Verstaatlichung der Hypo Real Estate Bank 

8 Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: Memorandum 2010 – 
Sozial-ökologische Regulierung statt Sparpolitik und Steuergeschenken, Köln 
2010, S. 150.

9 Vgl. ebd., S. 151.
10 DGB-Bundeskongress, a.a.O., Antrag A004, S. 42; vgl. auch: ebd., Antrag 

A007, S. 52ff.
11 Siehe S. Sick: Mitbestimmungsrelevante Unternehmen mit ausländischen/

kombiniert ausländischen Rechtsformen, in: Böckler Impuls 2/2006, 
www.boecklerimpuls.de
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wurde sogar ein Gesetz auf den Weg 
gebracht, das die Enteignung von 
Aktionären vorsieht. Beide Maßnah-
men waren von der Intention getrie-

ben, so genannte »systemrelevante« Banken zu stabilisieren, 
um eine weitere Destabilisierung des gesamten Finanzsystems 
zu verhindern. Mit diesen Entscheidungen der Bundesregie-
rung wurde die Eigentumsfrage auf die tagespolitische Agenda 
gesetzt.

Letztlich geht es darum, welche Eigentumsformen für Un-
ternehmen und Banken zu befürworten sind. Dabei ist fest-
zustellen, dass eine ausschließliche Fokussierung auf Aktien-
gesellschaften, Hegde- und Private-Equity-Fonds die Debatte 
verkürzt, da heute schon vielfältige Eigentumsformen an 
Großkonzernen und Banken Realität sind. Die Palette reicht 
von Aktiengesellschaften, privaten Kapitalgesellschaften bzw. 
Personengesellschaften über halbstaatliche Konzerne, voll-
staatliche Konzerne bis zu genossenschaftlich organisierten Fi-
nanzinstituten. Darüber hinaus gibt es relevante Wirtschafts-
einheiten wie die »Anstalten des öffentlichen Rechts« (ARD, 
ZDF u.a.) sowie andere halbstaatliche Eigentumsformen.

In der Debatte über Wirtschaftsdemokratie wird es auch 
darum gehen, zu prüfen, ob durch eine sinnvolle Kombination 
von privatem und öffentlichem (bzw. staatlichem) Eigentum 
Strukturen geschaffen werden, die nicht allein finanzmarktge-
trieben sind, sondern eher eine nachhaltige, langfristig ange-
legte Unternehmenspolitik ermöglichen, in der auch Beschäf-
tigungssicherung eine zentrale Rolle spielt. Für diese Debatte 
sollen einige Facetten ausgeleuchtet werden:

Staatliche Beteiligung an Industrieunternehmen
Die beiden größten niedersächsischen Unternehmen im Zu-
ständigkeitsbereich der IG Metall weisen eine relevante staatli-
che Beteiligung auf: Die Volkswagen AG und der Stahlkonzern 
Salzgitter AG. Beide Unternehmen sind betriebswirtschaftlich 
überaus erfolgreich und zudem der Beschäftigungssicherung 

und einer nachhaltigen Unternehmensführung verpflichtet. 
Die Beteiligung des Landes Niedersachsen an der Volkswagen 
AG in Höhe von 20,1% ist historisch zu erklären und wurde 
im Konflikt um das Volkswagen-Gesetz mehrfach thematisiert. 
Sowohl im neuen geänderten Volkswagen-Gesetz als auch in 
der Satzung der Volkswagen AG ist eine Sperrminorität von 
20,1% anstelle der üblichen 25% festgelegt. Damit hat das 
Land entscheidenden Einfluss auf die Unternehmenspolitik, ist 
mit zwei Mandaten im Aufsichtsrat der Volkswagen AG ver-
treten und setzt sich, unabhängig von der Parteimitgliedschaft 
des jeweiligen Ministerpräsidenten, aktiv für die Beschäfti-
gungssicherung im Land Niedersachsen ein.

Die Landesbeteiligung an der Salzgitter AG ist darauf zu-
rückzuführen, dass die damalige Preussag AG beabsichtigte, 
ihren Stahlbereich an ein ausländisches Unternehmen zu ver-
äußern, was zu heftigem Widerstand der Belegschaft, der IG 
Metall und der Öffentlichkeit führte. Schließlich erwarb die 
damalige niedersächsische Landesregierung unter dem Minis-
terpräsidenten Gerhard Schröder die Aktienmehrheit an der 
damaligen Preussag Stahl AG, die sie einige Zeit später auf 
eine Sperrminorität von 25,1% zurückführte. Auch bei der 
Salzgitter AG sind Vertreter der niedersächsischen Landesre-
gierung im Aufsichtsrat vertreten und verfolgen dort auch das 
Ziel der Beschäftigungssicherung. In der niedersächsischen Öf-
fentlichkeit wird die staatliche Beteiligung des Landes Nie-
dersachsen an beiden Unternehmen breit akzeptiert. Dies gilt 
für alle politischen Parteien, einschließlich der CDU. Lediglich 
die FDP vertritt die Position, die staatlichen Anteile an den 
beiden Unternehmen zu privatisieren, was aber den nieder-
sächsischen FDP-Wirtschaftsminister nicht davon abhält, ein 
Aufsichtsratsmandat in der Volkswagen AG wahrzunehmen.

Ausgehend von diesen positiven Erfahrungen geht es im 
Rahmen der Debatte um Wirtschaftsdemokratie zunächst 
darum, den Erhalt von staatlichen Beteiligungen an diesen 
Unternehmen offensiv als Zukunftsmodell darzustellen. Das 
kann dazu dienen, staatliche Unternehmensbeteiligungen zu 
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enttabuisieren. Letztlich ist es auch nicht erklärlich, dass in 
der aktuellen Debatte eine mögliche Beteiligung des Staates an 
Unternehmen von neoliberalen Kräften scharf kritisiert wird, 
andererseits der Einstieg von Staatsfonds aus Abu Dhabi oder 
Katar in deutschen Industrieunternehmen bejubelt wird.

Beteiligungsfonds zur Unternehmenssicherung
Angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise hat die IG Me-
tall mehrfach deutlich gemacht, dass es nicht nur darauf an-
kommt, einen »Rettungsschirm für Banken« aufzuspannen, 
sondern dass auch ein »Rettungsschirm für Industrieunterneh-
men« erforderlich ist. Im Rahmen eines Aktionsplans des IG 
Metall Vorstandes vom März 2009 ist dazu folgendes festge-
halten: 

»Die IG Metall fordert einen bundesweiten Beteiligungs-
fonds zur Unternehmenssicherung (Public-Equity), mit dem 
die öffentliche Hand Beteiligungen an Unternehmen der Real-
wirtschaft übernehmen kann. Durch den Zusammenbruch der 
Finanz- und Vermögensmärkte steht zu wenig privates Betei-
ligungskapital (Private-Equity) zur Verfügung, um die Krise 
zu überbrücken. Deshalb ist es erforderlich, ausreichend öf-
fentliches Beteiligungskapital (Public-Equity) bereitzustellen. 
Dieser Fonds muss mit mindestens 100 Mrd. Euro ausgestat-
tet werden. Dieser Fonds wird durch den Bund vorfinanziert 
und dann durch eine obligatorische Zukunftsanleihe auf große 
Vermögen gespeist. Die IG Metall konkretisiert damit ihren 
Vorschlag aus Dezember 2008 über eine Zukunftsanleihe auf 
alle Geld- und Immobilienvermögen der privaten Haushalte. 
Ausgehend von einer Freigrenze von 750.000 Euro geht die 
IG Metall von einem Nettovermögen von mindestens 2,5 Bil-
lionen Euro aus. Die Zukunftsanleihe läuft 15 Jahre und wird 
mit dem EZB-Zins verzinst.

Die Gewährung von Public-Equity ist an eindeutige Bedin-
gungen zu knüpfen:
1. Vorlage eines tragfähigen unternehmerischen Zukunftskon-

zeptes
2. Offenlegung und Transparenz der Unternehmensstrukturen
3. Substanzielle Beiträge der Eigentümer/Aktionäre des Unter-

nehmens
4. Substanzielle Kreditvolumina der Banken (ggf. abgesichert 

durch das Bürgschaftsprogramm der Bundesregierung)
5. Keine betriebsbedingten Kündigungen – Erhalt der Arbeits-

plätze
6. Betriebliche und Unternehmensmitbestimmung der Arbeit-

nehmer (mindestens nach dem Mitbestimmungsgesetz von 
1976 unabhängig von der Unternehmensgröße)

7. Begrenzung der Vorstands- bzw. Geschäftsführervergü-
tungen

8. Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden und Einhaltung der 
Tarifverträge

9. Sicherung der betrieblichen Ausbildung und Übernahme 
der Auszubildenden

Bei der Entscheidung über eine öffentliche Beteiligung müs-
sen auch gesamtwirtschaftliche und regionale Kriterien sowie 
Branchenentwicklungen berücksichtigt werden. Die Entschei-
dungsgremien über die Gewährung von öffentlichem Beteili-
gungskapital sind drittelparitätisch mit Vertretern der Sozial-

partner und der öffentlichen Hand zu 
besetzen. Ein derartiger öffentlicher 
Beteiligungsfonds soll teilweise re-
gionalisiert gestaltet werden, um für 
Schlüsselbetriebe der regionalen Arbeitsmärkte den Zugang zu 
öffentlichem Beteiligungskapital zu ermöglichen. Eine Auftei-
lung zwischen bundesweiten und regionalisierten Fonds kann 
anhand der Beschäftigungsgröße und der beantragten Beteili-
gungshöhe gestaltet werden.«12

Staatliche bzw. halbstaatliche Unternehmen
Bei einer noch zu leistenden systematischen Bestandsauf-
nahme über Eigentumsformen in der Bundesrepublik wird ein 
relevanter Teil der Unternehmen als staatliches bzw. halbstaat-
liches Unternehmen zu bezeichnen sein. Dies gilt beispiels-
weise für Großkonzerne wie die Bahn AG, die Post AG, die Te-
lekom AG und regionale Energieversorger. Im Rahmen einer 
wirtschaftsdemokratischen Konzeption wird es darum gehen, 
diese staatlichen Beteiligungen als wichtige Begrenzung von 
rein privatem Eigentum an Unternehmen und Banken darzu-
stellen und die prinzipielle Möglichkeit aufzuzeigen, dass ein 
demokratisch legitimierter Staat für eine an öffentlichen Be-
langen orientierte Unternehmenspolitik eintreten kann. Dabei 
wäre erneut zu debattieren, für welche Bereiche ausschließlich 
oder vorrangig staatliche bzw. öffentliche Unternehmen sinn-
voll sind. Der Konflikt um die ehemals beabsichtigte Privati-
sierung der Bahn AG, spiegelt diesen Sachverhalt deutlich wi-
der. Strukturbestimmende Unternehmen, die für die öffentliche 
Daseinsvorsorge zuständig sind, wie beispielsweise die Bahn 
AG, sollten in staatlichem bzw. halbstaatlichem Eigentum wei-
tergeführt werden, um den Interessen der Öffentlichkeit in der 
Unternehmenspolitik Nachdruck verleihen zu können. Dies be-
deutet aber auch, dass der Staat die Beteiligungen als eine 
Möglichkeit zur aktiven Beeinflussung der jeweiligen Unter-
nehmenspolitik akzeptiert. Es ist nicht verständlich, warum die 
25,1% Beteiligung an der Commerzbank von staatlicher Seite 
ausdrücklich als stille Beteiligung deklariert wird, ohne den 
Anspruch zu erheben, auf die Unternehmenspolitik einzuwir-
ken. Diese Position schließt die Möglichkeit ein, dass in be-
stimmten Sektoren sowohl staatliche wie private Unternehmen 
parallel operieren. Als Beispiel sei der Fernsehmarkt genannt. 
Hier operieren öffentliche Unternehmen wie ARD und ZDF als 
»Anstalten des Öffentlichen Rechtes« und rein private Aktien-
gesellschaften.

Konflikt um Privatisierung im Öffentlichen Dienst
Letztlich sind die Konflikte um Privatisierung von Teilberei-
chen des Öffentlichen Dienstes eine spezielle Erscheinungs-
form der Eigentumsfrage. Auch hier geht es darum, ob be-
stimmte Dienstleistungen in privater oder öffentlicher Regie 
geführt werden. Die zuständigen Gewerkschaften treten da-
für ein, bisherige Bereiche des Öffentlichen Dienstes in dieser 
Eigentumsform zu erhalten, und streiten gegen ständig fort-
schreitende Privatisierungsbestrebungen des Staates. Dies gilt 

12 Vgl. Aktionsplan der IG Metall: Aktiv aus der Krise – gemeinsam für ein 
gutes Leben, Frankfurt a.M., März 2009.
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sowohl für den Bereich der Krankenversorgung, den Bildungs-
bereich und der kommunalen Energieversorgung bis hin zu 

kommunalen Dienstleistungen. Der 
Erhalt des Öffentlichen Dienstes und 
die Abwehr von weiteren Privatisie-
rungen ist ein zentrales Element der 
Wirtschaftsdemokratie. Zumal die 

Privatisierungsbilanz wenig überzeigend ist: So sind nicht nur 
die Arbeits- und Leistungsbedingungen in privatisierten Insti-
tutionen oder Unternehmen schlechter, sondern auch die Pro-
duktqualität und Kundenzufriedenheit.

Vielfalt im Banken- und Finanzsektor
In der öffentlichen Debatte stehen private Banken im Mittel-
punkt. Es lohnt aber ein Blick auf die differenzierte Eigen-
tumsstruktur im Banken- und Finanzsektor. Neben Banken, 
die in Form von Aktiengesellschaften geführt werden, und 
Privatbanken gibt es mit den öffentlich-rechtlichen und den 
genossenschaftlichen Banken andere praktizierte Eigentums-
formen. Wurden noch vor einigen Jahren Investmentbanken 
als Zukunftsmodelle angesehen und seriöse öffentlich-recht-
liche Sparkassen belächelt, hat sich diese Sichtweise ange-
sichts der Finanzkrise erfreulicherweise gewandelt. Den staat-
lichen Banken und öffentlich-rechtlichen Sparkassen sowie 
den Genossenschaftsbanken (Raiffeisenbank u.a.), muss ange-
sichts der Kreditversorgung für Bürgerinnen und Bürger und 
den Mittelstand auch in Zukunft zentrale Bedeutung zukom-
men. Die Skandale um mehrere staatliche Landesbanken ma-
chen deutlich, dass allein der staatliche Besitz von Banken 
unseriöse Geschäftspolitiken nicht verhindert. Staatliche Be-
teiligung an Banken sollte mit erweiterten Mitbestimmungs-
rechten der Betriebsräte und Gewerkschaften einhergehen und 
der Verpflichtung, ein seriöses Geschäftsmodell in der Satzung 

vorzuschreiben, das bestimmte unseriöse Geschäftspraktiken 
von vornherein ausschließt. Es ist nicht Aufgabe von staatli-
chen Landesbanken, am amerikanischen Immobilienmarkt zu 
spekulieren, unsichere Finanzprodukte anzubieten oder gar 
reiche Bundesbürger aktiv bei der Steuerflucht zu unterstüt-
zen.

Unternehmensnahe Stiftungen
Insbesondere die Belegschaften und Interessenvertreter in 
Aktiengesellschaften haben sich einer zunehmend aggres-
siveren Unternehmenspolitik gegenüber gesehen. Von Vor-
ständen wurde dies teilweise damit begründet, dass Analysten 
der großen Investmentfonds ständig steigende Renditeerwar-
tungen äußern würden. Ein Kennzeichen des Finanzmarkt-
kapitalismus im Vergleich zum Rheinischen Kapitalismus ist 
auch eine völlig überhöhte Renditeerwartung, die sich mit 
den Äußerungen des deutschen Bankchefs Ackermann von 
der Notwendigkeit einer Eigenkapitalrendite von 25% und 
mehr plastisch darstellt. Als Gegenmodell zu finanzmarktge-
triebenen Industrieunternehmen gibt es zahlreiche größere In-
dustrieunternehmen in Deutschland, die ganz oder teilweise 
unternehmensnahen Stiftungen gehören.13 Dazu zählen bei-
spielsweise große Automobilzulieferer wie die Robert Bosch 
GmbH und die ZF Friedrichshafen GmbH, aber auch der Zeiss-
Konzern, die Stahlbetriebe im Saarland und teilweise Thyssen-
Krupp. Insbesondere diejenigen Unternehmen, die vollständig 
unternehmensnahen Stiftungen gehören, sind den so genann-
ten Sachzwängen des Kapitalmarktes weniger stark ausge-
setzt. Auch wenn diese Unternehmen das Ziel einer auskömm-
lichen Rendite verfolgen, teilweise auch heftige Konflikte mit 
den Belegschaften eingehen, sind sie eher einer nachhaltigen 
Unternehmensführung verpflichtet, die nicht auf maximale, 
sondern auskömmliche Renditen abzielt. Im Rahmen von 
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Wirtschaftsdemokratie wäre auch zu debattieren, ob unterneh-
mensnahe Stiftungen generell eine Eigentumsform darstellen, 
die eher eine nachhaltige und beschäftigungsfördernde Unter-
nehmenspolitik ermöglichen als rein kapitalmarktgetriebene 
Aktiengesellschaften.

Revival der Genossenschaften?
In der ursprünglichen Konzeption der Wirtschaftsdemokra-
tie in den 1920er Jahren spielte der Gedanke von Genossen-
schaften – wie bei den Wohnungs- und Konsumgenossen-
schaften – eine erhebliche Rolle. Dies ist heute nicht der Fall. 
Lediglich in der Wohnungswirtschaft und im Bankenbereich 
gibt es in relevanten Teilbereichen genossenschaftliches Ei-
gentum. Interessanterweise ist zu beobachten, dass in eher 
kleinteiligen Bereichen der Genossenschaftsgedanke eine Wie-
derbelebung erfährt, z.B. im Bereich der regenerativen Ener-
gien. Ob und inwieweit dies für eine Gesamtkonzeption der 
Wirtschaftdemokratie relevant sein könnte, wird zu diskutie-
ren sein.

Zwischenfazit
Als Fazit der vielfältigen Eigentumsstruktur von Unternehmen 
und Banken lässt sich festhalten: Im Rahmen einer Konzeption 
zur Wirtschaftsdemokratie sollte eine Kombination von pri-
vatem und staatlichem (bzw. öffentlichem) Eigentum ein Leit-
gedanke sein. Dabei geht es einerseits um den Erhalt von be-
stehendem staatlichem Eigentum, andererseits auch um eine 
Debatte, inwieweit öffentliches Eigentum gegenüber privatem 
ausgebaut werden kann. Erforderlich sind hier keine Schwarz-
Weiß-Debatten, sondern eine differenzierte Erörterung der Ei-
gentumsfrage. Diese Debatte darf nicht punktuell, sondern 
muss konzeptionell geführt werden. Daran sollten arbeitneh-
merorientierte Meinungsbildner in der Zukunft gemeinsam ar-
beiten. Deutlich ist aber schon jetzt: Sinnvoll ist eine Kom-
bination von privatem und staatlichem bzw. öffentlichem 
Eigentum an Großunternehmen und Banken. 

Drei Voraussetzungen müssen verwirklicht sein
■ die politische Demokratie mit den demokratischen Rechten 

der BürgerInnen,14

■ ein Sozialstaat, der seinen Namen verdient, in dem auch 
tatsächlich Starke für Schwache einstehen und Schwache in 
der Gesellschaft auf einem akzeptablen Niveau abgesichert 
werden,

■ eine Tarifautonomie, bei der starke und einflussreiche Ge-
werkschaften mit Arbeitgebern die Tarifbedingungen für die 
abhängig Beschäftigten aushandeln.

Diese drei Voraussetzungen sind keine Selbstverständlich-
keit, um jedes der drei politischen Felder muss immer wieder 
gerungen werden. Voraussetzungen und Eckpunkte – so un-
sere vorläufige These – stellen den Rahmen eines Gesamtkon-
zepts für die Wirtschaftsdemokratie dar. Mit diesem Konzept 
kann die wirtschaftliche Macht der Unternehmer, der Banken 
und der Akteure auf den Finanzmärkten ein Stück eingegrenzt 
und demokratisch kontrolliert werden. Demokratische Kon-
trolle der Reichen und Mächtigen wird eine Wirtschaftskrise, 
wie sie zur Zeit erlebbar ist, nicht vollständig verhindern, aber 

eingrenzen.
Selbstverständlich handelt es sich hier nicht um ein ab-

schließendes Konzept. Es ist aus gewerkschaftlicher Sicht for-
muliert, soll aber durchaus einen konkreten Anstoß für die 
Diskussion liefern, an der sich die verschiedenen Meinungs-
multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft be-
teiligen können. Dafür sind u.a. folgende Fragen zu klären:
■ Was bedeutet Wirtschaftsdemokratie für ausländische und 

internationale Konzerne?
■ Ist eine auf Deutschland begrenzte Konzeption ausreichend 

und muss nicht zumindest die europäische Diskussion mit-
gedacht werden?

■ Was bedeutet mehr Wirtschaftsdemokratie in Klein- und 
Mittelbetrieben? Können dort die Mitbestimmungsrechte 
der Betriebsräte erweitert werden?

■ Worin besteht der Unterschied zwischen Verstaatlichung 
und Vergesellschaftung von Großkonzernen und Banken?

■ Welchen Stellenwert haben Überlegungen zum Beleg-
schaftskapital?

■ Sollen die drei Eckpunkte zur Wirtschaftsdemokratie er-
weitert werden? Zum Beispiel um die Begriffe Verteilungs-
gerechtigkeit, ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften 
usw.

■ Wie können Elemente der Wirtschaftsdemokratie in der po-
litischen Auseinandersetzung durchgesetzt werden? Wer ist 
Subjekt des Veränderungsprozesses?15

■ Welchem Zweck hat Eigentum zu 
dienen?

Ausblick

Eine demokratischere Wirtschaftsordnung ist eine Alternative 
zum Finanzmarktkapitalismus. Dementsprechend wird es um 
zweierlei gehen müssen: Im Meinungs- und Willensbildungs-
prozess ist das hier dargestellte vorläufige Konzept einer de-
mokratischen Wirtschaftsordnung weiterzuentwickeln. Darü-
ber hinaus sind politische Mehrheiten für eine Alternative zum 
herrschenden Finanzmarktkapitalismus zu gewinnen, die das 
Ziel der Wirtschaftsdemokratie verfolgen. Die Gewerkschaften 
sollten dabei eine zentrale Rolle übernehmen. Denn sie ha-
ben nicht nur die Aufgabe, im Betrieb und in der Tarifpolitik 
aktiv für die Interessen der Beschäftigten einzutreten, sie ha-
ben auch die Aufgabe, sich in gesellschaftspolitische Debat-
ten einzumischen bzw. diese zu initiieren. Gerade für Gewerk-
schaften gilt: Wir müssen mehr Wirtschaftsdemokratie wagen. 
Wir müssen wagen, die Demokratisierung der Wirtschaft auf 
die politische Tagesordnung zu setzen. Ziel ist eine humane, 
gerechte und solidarische Gesellschaft.

13 M.K. Welge/M. Eulerich: Die Einflussnahme von Stiftungen auf die unter-
nehmerische Tätigkeit deutscher Großunternehmen, Projektarbeit im Auftrag 
der Hans-Böckler-Stiftung, Juni 2010.

14 M. Allespach/A. Demirovic/L. Wentzel: Demokratie wagen! Gewerkschaft-
liche Perspektiven in der Wirtschaftskrise, in: Blätter für deutsche und interna-
tionale Politik 2-2010, Seite 95ff.

15 M. Schumann: Betriebliche Mitbestimmung – kein Selbstläufer im Kampf 
um einen Kurswechsel, in: B. Huber (Hrsg), a.a.O., S. 212f. 


